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Regierungsrat 

  
  

Luzern, 07. Februar 2023 
 
 

ANTWORT AUF ANFRAGE A 1001 
 

 
Nummer: A 1001 
Protokoll-Nr.: 121 
Eröffnet: 25.10.2022 / Finanzdepartement i.V. mit Bildungs- und Kulturde-

partement 
 
 

Anfrage Howald Simon und Mit. über den Standard Nachhaltiges 

Bauen Schweiz (SNBS) bei der Erneuerung und der Erweiterung des 

Campus Horw 

 
Zu Frage 1: Wer hat das Anstreben der Auszeichnung «Gold» für den neuen Campus Horw 
festgelegt? 
 
In der Teilzonenänderung der Gemeinde Horw wird vorgeben, dass der Campus nach dem 
Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) zu zertifizieren ist. Gemäss den Sonderbau-
vorschriften im Bebauungsplan zum Campus Horw (Stand 7.11.2022) gilt, dass Neubauten 
und Erneuerungen nach SNBS mindestens mit einer Gold-Auszeichnung zu zertifizieren 
sind. Ausgenommen von der Pflicht zur Zertifizierung sind beim Campus Horw der Trakt I mit 
seinen energieintensiven Sondernutzungen sowie die Bauten mit energieintensiven Nutzun-
gen in den Baubereichen für Forschungsbauten. 
 
Anlässlich der Einwohnerratssitzung vom 24. November 2022 wurde der Antrag des Einwoh-
nerrates zur Anpassung der Sonderbauvorschriften mit der Ergänzung: «Die Gemeinde Horw 
erwartet, dass die angestrebte SNBS-Platin-Auszeichnung erreicht wird» angenommen. 
 
 
Zu Frage 2: Aus welchen Gründen wurde der Level «Gold» und nicht «Platin» gewählt? 
 
Grundsätzlich strebt der Kanton Luzern, wenn immer möglich, das heisst, wenn wir die mas-
sgebenden Bewertungskriterien direkt beeinflussen können, den SNBS-Level Platin an. 
 
Beim Projekt Campus Horw beinhalten die Projektvorgaben für das Planerteam zwar die Er-
reichung des SNBS-Levels Platin. Die Erreichung dieses Levels wird angestrebt, ist aber 
nicht garantiert. Das liegt insbesondere an einzelnen Bewertungskriterien zur Erreichung des 
SNBS-Levels Platin, die ausserhalb des Einflussbereiches der Auftraggeberin oder des Pla-
nungsteams liegen (z.B. Nähe zu einem Hauptverkehrsknoten des ÖV).  
 
 
Zu Frage 3: Wie hoch wären die erwarteten Zusatzkosten, um den Level «Platin» zu errei-
chen? 
 
Wie in der Antwort zu Frage 2 ausgeführt, wird das SNBS-Level Platin beim Campus Horw 
mit den vorhandenen Mitteln zwar angestrebt, das Erreichen des SNBS-Levels-Platin liegt 
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jedoch teilweise ausserhalb des Einflussbereiches der Auftraggeberin oder des Planungs-
teams (z.B. Nähe zu einem Hauptverkehrsknoten des ÖV). Somit wird es diesbezüglich auch 
nicht zu Zusatzkosten kommen. 
 
 
Zu Frage 4: Gibt es auf Bundesebene finanzielle Möglichkeiten (z. B. zweckgebundene För-
derfonds), um die allfälligen Zusatzkosten teilweise oder vollständig abzufedern? 
 
Im Rahmen der Vorprojektierung sollen alle Möglichkeiten für allfällige finanzielle Förderbei-
träge des Bundes geprüft und – wenn möglich – entsprechende Gesuche eingereicht werden 
(z.B. Fördergelder für Einzelmassnahmen im Bereich Photovoltaik). Genaue Aussagen dazu 
können aber erst im Verlauf der weiteren Projektierung gemacht werden. 
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[bookmark: Text]Zu Frage 1: Wer hat das Anstreben der Auszeichnung «Gold» für den neuen Campus Horw festgelegt?



In der Teilzonenänderung der Gemeinde Horw wird vorgeben, dass der Campus nach dem Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) zu zertifizieren ist. Gemäss den Sonderbauvorschriften im Bebauungsplan zum Campus Horw (Stand 7.11.2022) gilt, dass Neubauten und Erneuerungen nach SNBS mindestens mit einer Gold-Auszeichnung zu zertifizieren sind. Ausgenommen von der Pflicht zur Zertifizierung sind beim Campus Horw der Trakt I mit seinen energieintensiven Sondernutzungen sowie die Bauten mit energieintensiven Nutzungen in den Baubereichen für Forschungsbauten.



Anlässlich der Einwohnerratssitzung vom 24. November 2022 wurde der Antrag des Einwohnerrates zur Anpassung der Sonderbauvorschriften mit der Ergänzung: «Die Gemeinde Horw erwartet, dass die angestrebte SNBS-Platin-Auszeichnung erreicht wird» angenommen.





Zu Frage 2: Aus welchen Gründen wurde der Level «Gold» und nicht «Platin» gewählt?



Grundsätzlich strebt der Kanton Luzern, wenn immer möglich, das heisst, wenn wir die massgebenden Bewertungskriterien direkt beeinflussen können, den SNBS-Level Platin an.



Beim Projekt Campus Horw beinhalten die Projektvorgaben für das Planerteam zwar die Erreichung des SNBS-Levels Platin. Die Erreichung dieses Levels wird angestrebt, ist aber nicht garantiert. Das liegt insbesondere an einzelnen Bewertungskriterien zur Erreichung des SNBS-Levels Platin, die ausserhalb des Einflussbereiches der Auftraggeberin oder des Planungsteams liegen (z.B. Nähe zu einem Hauptverkehrsknoten des ÖV). 





Zu Frage 3: Wie hoch wären die erwarteten Zusatzkosten, um den Level «Platin» zu erreichen?



Wie in der Antwort zu Frage 2 ausgeführt, wird das SNBS-Level Platin beim Campus Horw mit den vorhandenen Mitteln zwar angestrebt, das Erreichen des SNBS-Levels-Platin liegt jedoch teilweise ausserhalb des Einflussbereiches der Auftraggeberin oder des Planungsteams (z.B. Nähe zu einem Hauptverkehrsknoten des ÖV). Somit wird es diesbezüglich auch nicht zu Zusatzkosten kommen.





Zu Frage 4: Gibt es auf Bundesebene finanzielle Möglichkeiten (z. B. zweckgebundene Förderfonds), um die allfälligen Zusatzkosten teilweise oder vollständig abzufedern?



[bookmark: Enclosure]Im Rahmen der Vorprojektierung sollen alle Möglichkeiten für allfällige finanzielle Förderbeiträge des Bundes geprüft und – wenn möglich – entsprechende Gesuche eingereicht werden (z.B. Fördergelder für Einzelmassnahmen im Bereich Photovoltaik). Genaue Aussagen dazu können aber erst im Verlauf der weiteren Projektierung gemacht werden.
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